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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2495/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Krite-
rien sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 26. November 1999 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 97,2
204 58,0
999 77,6

0707 00 05 052 158,7
628 134,8
999 146,8

0709 90 70 052 83,7
999 83,7

0805 20 10 204 58,5
999 58,5

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90 052 59,3

999 59,3
0805 30 10 052 57,1

528 77,3
600 64,2
999 66,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 039 90,7
052 65,1
060 34,4
400 84,2
404 71,1
804 26,8
999 62,0

0808 20 50 052 148,2
064 63,7
400 94,6
999 102,2

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2645/98 der Kommission (ABl. L 335 vom 10.12.1998,
S. 22). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2496/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Malz

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1253/1999 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 2 dritter
Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
kann der Unterschied zwischen den Notierungen oder
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 derselben
Verordnung genannten Erzeugnisse und den Preisen für
die Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden.

(2) Bei der Festsetzung der Erstattungen sind die Faktoren
zu berücksichtigen, die in Artikel 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1501/95 der Kommission vom 29. Juni 1995 mit
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EWG)
Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der Gewährung von
Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der bei
Störungen im Getreidesektor zu treffenden
Maßnahmen (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2513/98 (4).

(3) Bei Malz muß die auf diese Erzeugnisse anwendbare
Erstattung unter Berücksichtigung der zur Herstellung
der betreffenden Erzeugnisse notwendigen Getreide-

menge berechnet werden. Diese Mengen sind mit der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 festgesetzt worden.

(4) Die Lage auf dem Weltmarkt oder besondere Erforder-
nisse bestimmter Märkte können die Differenzierung der
Erstattung für bestimmte Erzeugnisse nach ihrer Bestim-
mung erforderlich machen.

(5) Die Erstattung muß einmal monatlich festgesetzt
werden; sie kann zwischenzeitlich geändert werden.

(6) Bei Anwendung aller dieser Vorschriften unter Berück-
sichtigung der derzeitigen Lage des Getreidemarktes,
insbesondere der Notierungen bzw. Preise für diese
Erzeugnisse in der Gemeinschaft und auf dem Welt-
markt, sind die Erstattungen gemäß dem Anhang dieser
Verordnung festzusetzen.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr von in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genanntem
Malz sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 18.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 26. November 1999 zur Festsetzung der für Malz anzuwendenden
Erstattungen bei der Ausfuhr

(EUR/t)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag

1107 10 19 9000 36,81

1107 10 99 9000 35,31

1107 20 00 9000 41,47
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2497/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 391/92 zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung
von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die französischen überseeischen Departements

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3763/91 des Rates vom
16. Dezember 1991 mit Sondermaßnahmen für bestimmte
Agrarerzeugnisse zugunsten der französischen überseeischen
Departements (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 2598/95 (2), insbesondere auf Artikel 2 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 391/92 der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2304/
1999 (4), enthält die Beihilfebestimmungen zur Versor-
gung der französischen überseeischen Departements.
Nach den Kurs- und Preisänderungen der Getreideer-
zeugnisse im europäischen Teil der Gemeinschaft und
auf dem Weltmarkt sollte die Beihilfe zur Versorgung

der französischen überseeischen Departements erneut
festgesetzt werden, und zwar zu den Beträgen, die im
Anhang angegeben sind.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 391/92
wird durch den Anhang dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 356 vom 24.12.1991, S. 1.
(2) ABl. L 267 vom 9.11.1995, S. 1.
(3) ABl. L 43 vom 19.2.1992, S. 23.
(4) ABl. L 280 vom 30.10.1999, S. 23.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 26. November 1999 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 391/92 zur
Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die französischen

überseeischen Departements

(in EUR/t)

Beihilfe für die Lieferung

Erzeugnis Bestimmung
(KN-Code)

Guadeloupe Martinique Französisch
Guyana Réunion

Weichweizen

(1001 90 99) 44,50 44,50 44,50 47,50

Gerste

(1003 00 90) 36,00 36,00 36,00 39,00

Mais

(1005 90 00) 54,00 54,00 54,00 57,00

Hartweizen

(1001 10 00) 12,00 12,00 12,00 16,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2498/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1832/92 zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung
von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die Kanarischen Inseln

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1601/92 des Rates vom
15. Juni 1992 zur Einführung von Sondermaßnahmen für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der Kana-
rischen Inseln (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 2348/96 (2), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 4,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 1832/92 der Kommis-

sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2302/1999 (4), enthält die Beihilfebestimmungen zur
Versorgung der Kanarischen Inseln. Nach den Kurs- und
Preisänderungen der Getreideerzeugnisse im europä-
ischen Teil der Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt
sollte die Beihilfe zur Versorgung der Kanarischen Inseln

erneut festgesetzt werden und zwar zu den Beträgen, die
im Anhang angegeben sind.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 1832/92
wird durch den Anhang dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 173 vom 27.6.1992, S. 13.
(2) ABl. L 320 vom 11.12.1996, S. 1.
(3) ABl. L 185 vom 4.7.1992, S. 26.
(4) ABl. L 280 vom 30.10.1999, S. 19.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 26. November 1999 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1832/92
zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die

Kanarischen Inseln

(in EUR/t)

Erzeugnis
(KN-Code) Beihilfe für die Lieferung

Weichweizen (1001 90 99) 41,50

Gerste (1003 00 90) 33,00

Mais (1005 90 00) 51,00

Hartweizen (1001 10 00) 8,00

Hafer (1004 00 00) 63,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2499/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1833/92 zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung
von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die Azoren und Madeira

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1600/92 des Rates vom
15. Juni 1992 zum Erlaß von Sondermaßnahmen für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der
Azoren und Madeiras (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 562/98 (2), insbesondere auf Artikel 10,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 1833/92 der Kommis-

sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2303/1999 (4), enthält die Beihilfebestimmungen zur
Versorgung der Azoren und Madeiras. Nach den Kurs-
und Preisänderungen der Getreideerzeugnisse im europä-
ischen Teil der Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt
sollte die Beihilfe zur Versorgung der Azoren und

Madeiras erneut festgesetzt werden, und zwar zu den
Beträgen, die im Anhang angegeben sind.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 1833/92
wird durch den Anhang dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 173 vom 27.6.1992, S. 1.
(2) ABl. L 76 vom 13.3.1998, S. 6.
(3) ABl. L 185 vom 4.7.1992, S. 28.
(4) ABl. L 280 vom 30.10.1999, S. 21.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 26. November 1999 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1833/92
zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die Azoren

und Madeira

(in EUR/t)

Beihilfe für die Lieferung

Erzeugnis
(KN-Code)

Bestimmungsland

Azoren Madeira

Weichweizen (1001 90 99) 41,50 41,50

Gerste (1003 00 90) 33,00 33,00

Mais (1005 90 00) 51,00 51,00

Hartweizen (1001 10 00) 8,00 8,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2500/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Festsetzung der geltenden Erstattungen für die im Rahmen gemeinschaftlicher und einzelstaatli-
cher Nahrungsmittelhilfemaßnahmen gelieferten Getreide- und Reiserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1253/1999 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 2 Unterab-
satz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2072/
98 (4), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2681/74
des Rates vom 21. Oktober 1974 über die Gemein-
schaftsfinanzierung der Ausgaben für die Lieferung von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Rahmen der
Nahrungsmittelhilfe (5) ist vom Europäischen Ausrich-
tungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abtei-
lung Garantie, der Teil der Ausgaben zu tragen, der den
gemäß den betreffenden Gemeinschaftsregeln festge-
setzten Ausfuhrerstattungen entspricht.

(2) Um die Erstellung und Verwaltung des Haushalts für die
gemeinschaftlichen Nahrungsmittelhilfemaßnahmen zu
erleichtern und um die Mitgliedstaaten über die Höhe
der Gemeinschaftsbeteiligung an der Finanzierung der
einzelstaatlichen Nahrungsmittelhilfemaßnahmen in

Kenntnis zu setzen, sind die für diese Maßnahmen
gewährten Erstattungen festzulegen.

(3) Die in Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
und in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 für
die Ausfuhrerstattungen vorgesehenen Grundregeln und
Durchführungsbestimmungen gelten für die vorge-
nannten Maßnahmen sinngemäß.

(4) Die besonderen Kriterien für die Berechnung der
Ausfuhrerstattung für Reis sind in Artikel 13 der Verord-
nung (EG) Nr. 3072/95 festgelegt.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen für Getreide und Reiserzeugnisse, die im
Rahmen der gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen
Nahrungsmittelhilfemaßnahmen zur Erfüllung von Verpflich-
tungen aus internationalen Übereinkünften oder sonstigen
Zusatzprogrammen und von anderen Gemeinschaftsmaß-
nahmen zur kostenlosen Belieferung gelten, sind im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 18.
(3) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(4) ABl. L 265 vom 30.9.1998, S. 4.
(5) ABl. L 288 vom 25.10.1974, S. 1.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 26. November 1999 zur Festsetzung der geltenden Erstattungen für die
im Rahmen gemeinschaftlicher und einzelstaatlicher Nahrungsmittelhilfemaßnahmen gelieferten Getreide- und

Reiserzeugnisse

(EUR/Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag

1001 10 00 9400 0,00

1001 90 99 9000 38,50

1002 00 00 9000 68,00

1003 00 90 9000 30,00

1004 00 00 9400 60,00

1005 90 00 9000 48,00

1006 30 92 9100 129,00

1006 30 92 9900 129,00

1006 30 94 9100 129,00

1006 30 94 9900 129,00

1006 30 96 9100 129,00

1006 30 96 9900 129,00

1006 30 98 9100 129,00

1006 30 98 9900 129,00

1006 30 65 9900 129,00

1006 40 00 9000 —

1007 00 90 9000 48,00

1101 00 15 9100 52,75

1101 00 15 9130 52,75

1102 20 10 9200 73,81

1102 20 10 9400 63,26

1102 30 00 9000 —

1102 90 10 9100 42,17

1103 11 10 9200 15,00

1103 11 90 9200 15,00

1103 13 10 9100 94,90

1103 14 00 9000 —

1104 12 90 9100 98,18

1104 21 50 9100 56,22

NB: Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sind durch die geänderte
Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom
24.12.1987, S. 1) bestimmt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2501/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2921/90 über die Gewährung von Beihilfen für die zur
Herstellung von Kasein und Kaseinaten bestimmte Magermilch

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates vom
27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere auf Artikel 11
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2921/
90 der Kommission (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 257/1999 (4), wurde die Beihilfe
festgesetzt, die für zu Kasein oder Kaseinat verarbeitete
Magermilch gewährt wird. Angesichts der Entwicklung
des einschlägigen Marktes und des Magermilchpulver-
marktes sollte diese Beihilfe gekürzt werden.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2921/90 wird
der Betrag von „6,90 EUR“ durch den Betrag von „6,42 EUR“
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 21.
(3) ABl. L 279 vom 11.10.1990, S. 22.
(4) ABl. L 30 vom 4.2.1999, S. 19.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2502/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2166/83 zur Einführung eines Lizenzsystems für
bestimmte Fischereitätigkeiten in einem Gebiet nördlich von Schottland (Shetland)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3760/92 des Rates zur
Einführung einer gemeinschaftlichen Regelung für die Fischerei
und die Aquakultur (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1181/98 (2), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EWG) Nr. 2166/83 der Kommission
zur Einführung eines Lizenzsystems für bestimmte
Fischereitätigkeiten in einem Gebiet nördlich von Schott-
land (Shetland) (3) ist das Verfahren festgelegt, nach dem
die Bewegungen der in diesem Gebiet tätigen Fischerei-
fahrzeuge der Gemeinschaft gemeldet werden müssen.

(2) In der Verordnung (EG) Nr. 1489/97 der Kommission
zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2847/93
des Rates hinsichtlich satellitengestützter Schiffsüberwa-
chungssysteme (4), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2445/1999 (5), sind die Angaben festge-
legt, die die einem satellitengestützten Schiffsüberwa-
chungssystem unterstellten Fischereifahrzeuge der
Gemeinschaft übermitteln müssen.

(3) Zur Verringerung des Aufwandes der betroffenen Fischer
sollten die im Gebiet nördlich von Schottland (Shetland)
eingesetzten Schiffe, die satellitengestützten Schiffsüber-
wachungssystemen unterstellt sind und die geforderten

Daten via Satellit übermitteln, von der vorgeschriebenen
Meldung ihrer Bewegungen freigestellt werden.

(4) Es ist hierauf notwendig, die Verordnung (EG) Nr. 2166/
83 zu ändern.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Fischerei und Aquakultur —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2166/83 wird
folgender Absatz angefügt:

„(3) Die im Gebiet tätigen Fischereifahrzeuge der
Gemeinschaft allerdings, die einem satellitengestützten
Schiffsüberwachungssystem unterstellt sind und ihre
Angaben nach den Bestimmungen von Artikel 3 der
Verordnung (EG) Nr. 1489/97 der Kommission (*) via
Satellit übermitteln, sind von dem Verfahren der Meldung
der Schiffsbewegungen gemäß Absatz 1 freigestellt.

(*) ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 18.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebenten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 389 vom 31.12.1992, S. 1.
(2) ABl. L 164 vom 9.6.1998, S. 1.
(3) ABl. L 206 vom 30.7.1983, S. 71.
(4) ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 18.
(5) ABl. L 298 vom 19.11.1999, S. 5.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2503/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Festsetzung des Höchstankaufspreises für Butter bei der im Rahmen der Dauerausschreibung
nach der Verordnung (EWG) Nr. 1589/87 durchgeführten 251. Einzelausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates vom
27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere auf Artikel
7a Absatz 1 erster Unterabsatz und Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 1589/87 der
Kommission vom 5. Juni 1987 über den Ankauf von
Butter durch die Interventionsstellen im Ausschreibungs-
verfahren (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 124/1999 (4), wird unter Berücksichtigung der
bei einer Einzelausschreibung erhaltenen Angebote nach
Maßgabe des geltenden Interventionspreises ein Höchst-

ankaufspreis festgesetzt oder beschlossen, die Ausschrei-
bung aufzuheben.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die nach der Verordnung (EWG) Nr. 1589/87 durchge-
führte 251. Einzelausschreibung, für die die Angebotsfrist am
23. November 1999 abgelaufen ist, wird der Höchst-
ankaufspreis auf 295,38 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 21.
(3) ABl. L 146 vom 6.6.1987, S. 27.
(4) ABl. L 16 vom 21.1.1999, S. 19.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2504/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Festsetzung des Mindestverkaufspreises für Magermilchpulver für die 142. Einzelausschreibung
im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3398/91

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates vom
27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere auf Artikel 7
Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3398/91 der
Kommission vom 20. November 1991 über den
Verkauf von zur Herstellung von Mischfutter
bestimmtem Magermilchpulver im Ausschreibungsver-
fahren (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 124/1999 (4), führen die Interventionsstellen für
bestimmte, in ihrem Besitz befindliche Magermilchpul-
vermengen ein Dauerausschreibungsverfahren durch.

(2) Nach Artikel 8 der genannten Verordnung ist aufgrund
der zu jeder Einzelausschreibung eingegangenen Ange-
bote ein Mindestverkaufspreis festzusetzen oder die
Ausschreibung aufzuheben. Unter Berücksichtigung des
Unterschieds zwischen dem Marktpreis des Magermilch-
pulvers und dem festgesetzten Mindestverkaufspreis ist
die Höhe der Verarbeitungssicherheit zu bestimmen.

(3) In Anbetracht der eingegangenen Angebote ist der
Mindestverkaufspreis auf die nachstehend genannte
Höhe festzusetzen und ist die entsprechende Verarbei-
tungssicherheit zu bestimmen.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die 142. Einzelausschreibung im Rahmen der Verordnung
(EWG) Nr. 3398/91, für die die Frist zur Einreichung der
Angebote am 23. November 1999 abgelaufen ist, werden der
Mindestverkaufspreis und die Verarbeitungssicherheit wie folgt
festgesetzt:

— Mindestverkaufspreis 201,52 EUR/100 kg,

— Verarbeitungssicherheit 40,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 21.
(3) ABl. L 320 vom 22.11.1991, S. 16.
(4) ABl. L 16 vom 21.1.1999, S. 19.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2505/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Aussetzung des Ankaufs von Butter in bestimmten Mitgliedstaaten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates vom
27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere auf Artikel 7a
Absatz 1 Unterabsatz 1 und Artikel 7a Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 777/87 des Rates (3),
zuletzt geändert durch die Akte über den Beitritt Öster-
reichs, Finnlands und Schwedens, wurde festgelegt, unter
welchen Umständen Ankäufe von Butter und Mager-
milchpulver ausgesetzt und danach wieder aufge-
nommen und welche alternativen Maßnahmen im Fall
der Aussetzung getroffen werden können.

(2) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1547/87 der Kommis-
sion (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1802/95 (5), wurden die Kriterien bestimmt, nach denen
der Ankauf von Butter durch Ausschreibung in einem
Mitgliedstaat oder, was das Vereinigte Königreich und
die Bundesrepublik Deutschland angeht, in einer Region
eröffnet bzw. ausgesetzt wird.

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2306/1999 der Kommis-
sion (6) wurde dieser Ankauf in bestimmten Mitglied-
staaten ausgesetzt. Aus den Angaben über die Markt-

preise geht hervor, daß die Bedingung von Artikel 1
Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1547/87 in Finn-
land, Großbritannien, Italien, Irland, Spanien, und
Portugal nicht mehr erfüllt ist. Das Verzeichnis der
Mitgliedstaaten, in denen diese Aussetzung gilt, ist
deshalb anzupassen.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 1 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 777/87
vorgesehene Ankauf von Butter durch Ausschreibung wird in
Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland,
Nordirland, Luxemburg, Österreich, den Niederlanden und
Schweden ausgesetzt.

Artikel 2

Die Verordnung (EG) Nr. 2306/1999 wird aufgehoben.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 27. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 21.
(3) ABl. L 78 vom 20.3.1987, S. 10.
(4) ABl. L 144 vom 4.6.1987, S. 12.
(5) ABl. L 174 vom 26.7.1995, S. 27.
(6) ABl. L 280 vom 30.10.1999, S. 26.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2506/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Beihilfe für Butterfett für die 215. Sonderausschreibung im
Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates vom
27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere auf Artikel 7a
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90 der Kommis-
sion vom 20. Februar 1990 über die Gewährung einer
Beihilfe im Ausschreibungsverfahren für Butterfett zum
unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 124/1999 (4),
führen die Interventionsstellen im Hinblick auf die
Gewährung einer Beihilfe für Butterfett eine Daueraus-
schreibung durch. Nach Artikel 6 derselben Verordnung
wird aufgrund der je Sonderausschreibung eingegan-
genen Angebote eine Höchstbeihilfe für Butterfett mit
einem Mindestfettgehalt von 96 % festgesetzt, oder es
wird der Ausschreibung nicht stattgegeben. Die Bestim-
mungssicherheit muß entsprechend festgesetzt werden.

(2) In Anbetracht der eingegangenen Angebote ist die
Höchstbeihilfe auf die nachstehend genannte Höhe fest-
zusetzen und die entsprechende Bestimmungssicherheit
festzulegen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verord-
nung (EWG) Nr. 429/90 durchzuführende 215. Sonderaus-
schreibung werden die Höchstbeihilfe und die Bestimmungssi-
cherheit wie folgt festgesetzt:

— Höchstbeihilfe: 117 EUR/100 kg,
— Bestimmungssicherheit: 129 EUR/100 kg.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 21.
(3) ABl. L 45 vom 21.2.1990, S. 8.
(4) ABl. L 16 vom 21.1.1999, S. 19.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2507/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Butter und der Beihilfehöchstbeträge für Rahm,
Butter und Butterfett für die 43. Einzelausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß

der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates vom
27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere auf Artikel 6
Absätze 3 und 6 und Artikel 12 Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 der Kommis-

sion vom 15. Dezember 1997 über den Verkauf von
Billigbutter und die Gewährung einer Beihilfe für Rahm,
Butter und Butterfett für die Herstellung von Backwaren,
Speiseeis und anderen Lebensmitteln (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 494/1999 (4), verkaufen
die Interventionsstellen bestimmte Buttermengen aus
ihren Beständen durch Ausschreibung und gewähren für
den Rahm, die Butter und das Butterfett eine Beihilfe.
Nach Artikel 18 der genannten Verordnung werden
aufgrund der auf jede Einzelausschreibung eingegan-
genen Angebote ein Mindestverkaufspreis für Butter
sowie ein Beihilfehöchstbetrag für Rahm, Butter und
Butterfett festgesetzt, oder es wird beschlossen, der

Ausschreibung keine Folge zu leisten. Der genannte
Mindestverkaufspreis und der betreffende Beihilfehöchst-
betrag können je nach Verwendungszweck, Milchfettge-
halt der Butter und Verarbeitungsweise differenziert
werden. Die Höhe der Verarbeitungssicherheit(en) ist
entsprechend festzulegen.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die 43. Einzelausschreibung im Rahmen der mit der
Verordnung (EG) Nr. 2571/97 vorgesehenen Dauerausschrei-
bung sind die Beihilfehöchstbeträge sowie die Verarbeitungssi-
cherheiten in der Tabelle im Anhang zur vorliegenden Verord-
nung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 21.
(3) ABl. L 350 vom 20.12.1997, S. 3.
(4) ABl. L 59 vom 6.3.1999, S. 17.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 26. November 1999 zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für
Butter und der Beihilfehöchstbeträge für Rahm, Butter und Butterfett für die 43. Einzelausschreibung im

Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel A B

Verarbeitungsweise Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mindest- Butter
In unverändertem
Zustand — — — —

verkaufspreis ≥ 82 %
Butterfett — — — —

Verarbeitungssicherheit

In unverändertem
Zustand — — — —

Butterfett — — — —

Butter ≥ 82 % 95 91 95 91

Beihilfe-
Butter < 82 % 92 88 92 88

höchstbetrag
Butterfett 117 113 117 113

Rahm — — 40 38

Butter 105 — 105 —

Verarbeitungs-
sicherheit Butterfett 129 — 129 —

Rahm — — 44 —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2508/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3536/91 zur Bestimmung des letzten Termins für die
Einlagerung des gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3398/91 verkauften Magermilchpulvers

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates vom
27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere auf Artikel 7
Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3536/91 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2305/1999 (4), wurde die zum Verkehr anzubietende
Magermilchpulvermenge auf die Menge beschränkt, die
vor dem 1. Juni 1997 eingelagert wurde.

(2) Unter Berücksichtigung der verfügbar gebliebenen
Menge und der Marktlage empfiehlt es sich, das

genannte Datum durch den 31. Dezember 1997 zu
ersetzen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3536/91 wird der „1.
Juni 1997“ durch den „31. Dezember 1997“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 21.
(3) ABl. L 335 vom 6.12.1991, S. 8.
(4) ABl. L 280 vom 30.10.1999, S. 25.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2509/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem langkörnigem Reis im
Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß Verordnung (EG) Nr. 2176/1999

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2072/98 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2176/1999 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die im Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird

jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der Höchstausfuh-
rerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem lang-
körnigem Reis des KN-Codes 1006 30 67 nach gewissen Dritt-
ländern wird im Rahmen der in der Verordnung (EG) Nr.
2176/1999 genannten Ausschreibung anhand der vom 19. bis
zum 25. November 1999 eingereichten Angebote auf
242,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30.9.1998, S. 4.
(3) ABl. L 267 vom 15.10.1999, S. 4.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2510/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem rundkörnigem Reis im
Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2180/1999

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2072/98 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2180/1999 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird

jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der Höchstausfuh-
rerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem rund-
körnigem Reis nach gewissen Drittländern wird im Rahmen der
in der Verordnung (EG) Nr. 2180/1999 genannten Ausschrei-
bung anhand der vom 19. bis zum 25. November 1999 einge-
reichten Angebote auf 124,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30.9.1998, S. 4.
(3) ABl. L 267 vom 15.10.1999, S. 16.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2511/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittelkörnigem Reis und
geschliffenem Langkornreis A im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung

(EG) Nr. 2178/1999

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2072/1999 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2178/1999 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird

jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der Höchstausfuh-
rerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittel-
körnigem Reis und geschliffenem Langkornreis A nach
gewissen europäischen Drittländern wird im Rahmen der in der
Verordnung (EG) Nr. 2178/1999 genannten Ausschreibung
anhand der vom 19. bis 25. November 1999 eingereichten
Angebote auf 140,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30.9.1999, S. 4.
(3) ABl. L 267 vom 15.10.1999, S. 10.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2512/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittelkörnigem Reis und
geschliffenem Langkornreis A im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung

(EG) Nr. 2179/1999

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2072/98 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2179/1999 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird

jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der Höchstausfuh-
rerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittel-
körnigem Reis und geschliffenem Langkornreis A nach
gewissen Drittländern wird im Rahmen der in der Verordnung
(EG) Nr. 2179/1999 genannten Ausschreibung anhand der
vom 19. bis zum 25. November 1999 eingereichten Angebote
auf 131,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30.9.1998, S. 4.
(3) ABl. L 267 vom 15.10.1999, S. 13.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2513/1999 DER KOMMISSION
vom 26. November 1999

zur Festsetzung der Höchstsubvention bei der Lieferung von geschältem Langkornreis nach der
Insel Réunion im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2177/1999

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2072/98 (2), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2692/89 der Kommis-
sion vom 6. September 1989 mit Durchführungsbestim-
mungen für die Lieferung von Reis nach Réunion (3), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1453/1999 (4), insbesondere
auf Artikel 9 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2177/1999 der Kommis-
sion (5) wurde eine Ausschreibung der Subvention bei
der Lieferung von Reis nach der Insel Réunion eröffnet.

(2) Nach Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2692/89
kann die Kommission auf der Grundlage der einge-
reichten Angebote nach dem Verfahren des Artikels 22
der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 beschließen, eine
Höchstsubvention festzusetzen.

(3) Bei dieser Festsetzung sind insbesondere die Kriterien der
Artikel 2 und 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2692/89 zu
berücksichtigen. Den Zuschlag erhalten die Bieter, deren
Angebot der Höchstsubvention entspricht oder darunter
liegt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchstsubvention bei der Lieferung von geschältem Lang-
kornreis des KN-Codes 1006 20 98 nach der Insel Réunion
wird auf der Grundlage der vom 22. bis zum 25. November
1999 im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 2177/1999 eingereichten Angebote auf 257,00 EUR/t
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. November 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30.9.1998, S. 4.
(3) ABl. L 261 vom 7.9.1989, S. 8.
(4) ABl. L 167 vom 2.7.1999, S. 19.
(5) ABl. L 267 vom 15.10.1999, S. 7.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS Nr. 5/1999 DES ASSOZIATIONSRATES EU-REPUBLIK SLOWENIEN
vom 3. November 1999

zur Festlegung der Voraussetzungen und Bedingungen für die Teilnahme der Republik Slowenien
an den Programmen der Gemeinschaft in den Bereichen Sozialpolitik und Gesundheit

(1999/777/EG)

DER ASSOZIATIONSRAT —

gestützt auf das Europa-Abkommen zur Gründung einer Asso-
ziation zwischen den im Rahmen der Europäischen Union
handelnden Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitglied-
staaten einerseits und der Republik Slowenien andererseits (1),
insbesondere auf Artikel 106 über die Teilnahme der Republik
Slowenien an den Programmen der Gemeinschaft,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 106 des Europa-Abkommens kann sich die
Republik Slowenien an Rahmenprogrammen, spezifi-
schen Programmen, Projekten und anderen Aktionen der
Gemeinschaft insbesondere in den Bereichen Sozialpo-
litik und Gesundheit beteiligen.

(2) Nach Artikel 106 des Europa-Abkommens beschließt
der Assoziationsrat, unter welchen Voraussetzungen und
zu welchen Bedingungen die Republik Slowenien sich an
den in Artikel 106 genannten Maßnahmen beteiligen
kann —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Republik Slowenien nimmt an den Programmen der
Europäischen Gemeinschaft zur Gesundheitsförderung, zur
Krebsbekämpfung, zur Prävention von Aids und bestimmten
anderen übertragbaren Krankheiten, zur Suchtprävention und
für die Chancengleichheit von Männern und Frauen unter den
Voraussetzungen und zu den Bedingungen teil, die in den
Anhängen I und II festgelegt sind; die Anhänge sind Bestandteil
dieses Beschlusses.

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Er gilt bis zum 31. Dezember 2000.

Geschehen zu Brüssel am 3. November 1999.

Im Namen des Assoziationsrates

Der Vorsitzende

T. HALONEN

(1) ABl. L 51 vom 26.2.1999, S. 3.
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ANHANG I

VORAUSSETZUNGEN UND BEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME DER REPUBLIK SLOWENIEN AN DEN
PROGRAMMEN ZUR GESUNDHEITSFÖRDERUNG, ZUR KREBSBEKÄMPFUNG, ZUR PRÄVENTION VON
AIDS UND BESTIMMTEN ANDEREN ÜBERTRAGBAREN KRANKHEITEN, ZUR SUCHTPRÄVENTION UND

FÜR DIE CHANCENGLEICHHEIT VON MÄNNERN UND FRAUEN

1. Slowenien nimmt, sofern in diesem Beschluß nichts anderes bestimmt ist, unter Beachtung der Ziele, Kriterien,
Verfahren und Fristen, die im Beschluß Nr. 645/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. März
1996 über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Gesundheitsförderung, -aufklärung, -erziehung und -ausbil-
dung innerhalb des Aktionsrahmens im Bereich der öffentlichen Gesundheit (1996-2000), insbesondere in Artikel 6
Absatz 2, im Beschluß Nr. 646/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. März 1996 über einen
Aktionsplan zur Krebsbekämpfung innerhalb des Aktionsrahmens im Bereich der öffentlichen Gesundheit (1996-
2000), insbesondere in Artikel 6 Absatz 2, im Beschluß Nr. 647/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. März 1996 über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Prävention von Aids und bestimmten anderen
übertragbaren Krankheiten innerhalb des Aktionsrahmens im Bereich der öffentlichen Gesundheit (1996-2000),
insbesondere in Artikel 6 Absatz 2, im Beschluß Nr. 102/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.
Dezember 1996 über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Suchtprävention innerhalb des Aktionsrahmens im
Bereich der öffentlichen Gesundheit (1996-2000), insbesondere in Artikel 6 Absatz 2, und im Beschluß 95/593/EG des
Rates vom 22. Dezember 1995 über ein mittelfristiges Aktionsprogramm der Gemeinschaft für die Chancengleichheit
von Männern und Frauen (1996-2000), insbesondere in Artikel 6 Absatz 1, festgelegt sind, an allen Maßnahmen der
Programme zur Gesundheitsförderung, zur Krebsbekämpfung, zur Prävention von Aids und anderen übertragbaren
Krankheiten, zur Suchtprävention und für die Chancengleichheit von Männern und Frauen (im folgenden „Programme“
genannt) teil.

2. Für die Einreichung, Prüfung und Auswahl der Anträge der teilnahmeberechtigten Einrichtungen, Verbände und
Einzelpersonen aus der Republik Slowenien gelten soweit wie möglich dieselben Voraussetzungen und Bedingungen
wie für die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft.

3. Zur Gewährleistung der Gemeinschaftsdimension der Programme wird verlangt, daß die von Slowenien vorgeschla-
genen transnationalen Projekte und Maßnahme eine bestimmte Mindestzahl von Partnern aus den Mitgliedstaaten der
Gemeinschaft umfassen. Diese Mindestzahl wird bei der Durchführung der Programme unter Berücksichtigung der Art
der Maßnahmen, der Zahl der Projektpartner und der Zahl der an den Programmen teilnehmenden Länder festgesetzt.

4. Zur Deckung der Kosten siener Teilnahme an den Programmen zahlt Slowenien jedes Jahr einen Beitrag in den
Gesamthaushalt der Europäischen Gemeinschaften (siehe Anhang II). Der Assoziationsausschuß kann diesen Beitrag
erforderlichenfalls anpassen.

5. Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und Slowenien unternehmen im Rahmen der geltenden Bestimmungen alle
Anstrengungen, um allen Teilnahmeberechtigten im Verkehr zwischen Slowenien und den Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft die freie Ein- und Ausreise sowie den Aufenthalt zur Teilnahme an unter diesen Beschluß fallenden Maßnahmen
zu erleichtern.

6. Unbeschadet der sich aus den Beschlüssen über die Gesundheitsförderung (Artikel 7), die Krebsbekämpfung (Artikel 7),
die Prävention von Aids und anderen übertragbaren Krankheiten (Artikel 7), die Suchtprävention (Artikel 7) und die
Chancengleichheit von Männern und Frauen (Artikel 11) ergebenden Zuständigkeiten der Kommission und des
Rechnungshofs der Europäischen Gemenschaften für das Monitoring und die Evaluierung der Programme findet ein
kontinuierliches Monitoring der Teilnahme der Republik Slowenien an den Programmen auf partnerschaftlicher
Grundlage unter Einbeziehung der Republik Slowenien und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften statt.
Die Republik Slowenien legt der Kommission die erforderlichen Berichte vor und beteiligt sich an den spezifischen
Maßnahmen, die die Kommission in diesem Zusammenhang festlegt.

7. Unbeschadet der in Artikel 5 des Beschlusses über die Gesundheitsförderung, Artikel 5 des Beschlusses über die
Krebsbekämpfung, Artikel 5 des Beschlusses über die Prävention von Aids und anderen übertragbaren Krankheiten,
Artikel 5 des Beschlusses über die Suchtprävention und Artikel 9 des Beschlusses über die Chancengleichheit von
Männern und Frauen festgelegten Verfahren wird Slowenien vor den ordentlichen Sitzungen der Programmausschüsse
zu Koordinierungstreffen über die Durchführung dieser Beschlüsse betreffende Fragen eingeladen. Die Kommission
unterrichtet Slowenien über die Ergebnisse der ordentlichen Ausschußsitzungen.

8. Im Antragsverfahren, in den Verträgen, in den vorzulegenden Berichten und in den Verwaltungsvereinbarungen für die
Programme ist eine der Amtssprachen der Gemeinschaft zu verwenden.
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ANHANG II

FINANZBEITRAG DER REPUBLIK SLOWENIEN ZU DEN PROGRAMMEN ZUR GESUNDHEITSFÖRDERUNG,
ZUR KREBSBEKÄMPFUNG, ZUR PRÄVENTION VON AIDS UND BESTIMMTEN ANDEREN ÜBERTRAG-
BAREN KRANKHEITEN, ZUR SUCHTPRÄVENTION UND FÜR DIE CHANCENGLEICHHEIT VON MÄNNERN

UND FRAUEN

1. Der Finanzbeitrag der Republik Slowenien umfaßt

— die finanzielle Unterstützung aus den Programmen für die slowenischen Teilnehmer,

— die der Kommission aus der Teilnahme der Republik Slowenien entstehenden zusätzlichen Kosten für die
Verwaltung der Programme.

2. In jedem Haushaltsjahr darf die Summe der Zuschüsse und der sonstigen finanziellen Unterstützung, die die
slowenischen Begünstigten aus den Programmen erhalten, den von der Republik Slowenien gezahlten Beitrag nach
Abzug der zusätzlichen Verwaltungskosten nicht übersteigen.

Ist der von der Republik Slowenien in den Gesamthaushalt der Europäischen Gemeinschaften gezahlte Beitrag nach
Abzug der zusätzlichen Verwaltungskosten höher als die Summe der Zuschüsse und der sonstigen finanziellen
Unterstützung, die die slowenischen Begünstigten aus den Programmen erhalten, so wird der Saldo von der
Kommission in das folgende Haushaltsjahr übertragen und vom Beitrag für das folgende Jahr abgezogen. Besteht ein
solcher Saldo am Ende der Laufzeit der Programme, so wird der Republik Slowenien der entsprechende Betrag
erstattet.

3. Gesundheitsförderung

Der jährliche Beitrag der Republik Slowenien beträgt 34 187 EUR ab 1999. Von dieser Summe ist ein Betrag von
2 237 EUR für die Deckung der der Kommission aus der Teilnahme der Republik Slowenien entstehenden zusätzli-
chen Kosten für die Verwaltung des Programms bestimmt.

4. Krebsbekämpfung

Der jährliche Beitrag der Republik Slowenien beträgt 59 256 EUR ab 1999. Von dieser Summe ist ein Betrag von
3 876 EUR für die Deckung der der Kommission aus der Teilnahme der Republik Slowenien entstehenden zusätzli-
chen Kosten für die Verwaltung des Programms bestimmt.

5. Prävention von Aids und anderen übertragbaren Krankheiten

Der jährliche Beitrag der Republik Slowenien beträgt 45 582 EUR ab 1999. Von dieser Summe ist ein Betrag von
2 982 EUR für die Deckung der der Kommission aus der Teilnahme der Republik Slowenien entstehenden zusätzli-
chen Kosten für die Verwaltung des Programms bestimmt.

6. Suchtprävention

Der jährliche Beitrag der Republik Slowenien beträgt 22 791 EUR ab 1999. Von dieser Summe ist ein Betrag von
1 491 EUR für die Deckung der der Kommission aus der Teilnahme der Republik Slowenien entstehenden zusätzli-
chen Kosten für die Verwaltung des Programms bestimmt.

7. Chancengleichheit von Männern und Frauen

Der jährliche Beitrag der Republik Slowenien beträgt 33 792 EUR ab 1999. Von dieser Summe ist ein Betrag von
2 210 EUR für die Deckung der der Kommission aus der Teilnahme der Republik Slowenien entstehenden zusätzli-
chen Kosten für die Verwaltung des Programms bestimmt.

8. Die für den Gesamthaushalt der Gemeinschaft geltenden Vorschriften finden Anwendung; dies gilt auch für die
Verwaltung des Beitrags der Republik Slowenien.

Bei Inkrafttreten dieses Beschlusses und zu Beginn jedes folgenden Jahres übersendet die Kommission der Republik
Slowenien eine Aufforderung zur Zahlung seines Kostenbeitrags nach diesem Beschluß.

Der Beitrag wird in Euro ausgedrückt und ist auf ein Euro-Bankkonto der Kommission zu überweisen.

Die Republik Slowenien zahlt seinen jährlichen Kostenbeitrag nach diesem Beschluß gemäß der Zahlungsaufforde-
rung spätestens drei Monate nach Absendung der Zahlungsaufforderung. Bei verspäteter Zahlung des Beitrags werden
der Republik Slowenien ab dem Fälligkeitstag Zinsen für den offenstehenden Betrag berechnet. Als Zinssatz wird der
um 1,5 Prozentpunkte erhöhte Zinssatz des Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit für
Euro-Geschäfte für den Monat angewandt, in dem der Beitrag fällig wird.

9. Die Republik Slowenien zahlt die in den Punkten 3, 4, 5, 6 und 7 genannten zusätzlichen Verwaltungskosten aus
eigenen Haushaltsmitteln.

10. Die Republik Slowenien zahlt die Gesamtkosten seiner Teilnahme aus eigenen Haushaltsmitteln.
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 2201/1999 der Kommission vom 15. Oktober 1999 zur Festlegung der
den Einführern zugewiesenen Mengen im Rahmen der mengenmäßigen Kontingente der Gemeinschaft für

bestimmte Waren mit Ursprung in der Volksrepublik China im Jahr 2000

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 268 vom 16. Oktober 1999)

Seite 12, im Anhang, in der dritten Spalte unter „Kürzungs-/Erhöhungssatz (%)“, sechste Zeile:

anstatt: „–51,54“,

muß es heißen: „–31,37“.
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